
1102 der Beilagen' zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII.GP 

3. 4. 1974 

Regierungsvorlage 

·Vertrag 
zwischen der Republik österreich und der 

_ Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu­
blik über das Verfahren zur Untersuchung 
von Vorfällen an der gemeinsamen Staats­

grenze. 

Smlouva 
mezi Rakouskou republikou'a ·ceskoslovens.;. 
kou socialistickou republikou 0 posturJupH 
~etfenf ud:Hosd na spole~nych' st:hnich 

hranicfch .. 

Die Republik österreich und die Tsd1ec.ho- Rakouska republika a Ceskoslovenska socia-
, slowakische Sozialistische Republik, 'listicka republika. 

von dem Wunsche' geleitet, einvernehmlich 
Vorfälle an der gemeinsamen Staatsgrenze zu 
untersuchen und nach Möglichkeit solchen Vor-
fällen vorzubeugen, . 

sind übereingekommen, den folgenden Vertrag 
zu schließen. 

Zu diesem Zweck haben zu ihren Bevoll­
, m~chtigteri ernanIit: 

der Bundespräsident der Republik österreich 

Herrn Dr. Georg Sc h I u m be r ger, außer­
ordentlicher und bevollmächtigter Gesandter der 
Repubiik österreich in der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik, 

der Präsident der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik 

Herrn lng.' Bohuslav C h n 0 u p e k, Minister 
für Auswärtige Angelegenheiten der Tschecho­
slowakischen Sozialistischen Republik, 

vedenypranim ve vzajemne d6höde setHt 
udalosti na spoleenych statnich hranidch a podle 
. moznosti takovymto udaIostem predchazet, 

se dohodly uzavHt tute smlouvu. 

Za timto ueelem jmenovali svymi zmocnenci: 

Spolkovy president Rakouske)epubliky 

p. Georga Schlumbergera, 
mimoHdneho vyslance a zplnomocneneho 
ministra Rakouske republiky v Ceskoslovenske 
socialisticke republice, 

President Ceskoslovenske socialisticke republiky 

. p. ing. Bohuslava Chiioupka, . 
ministra zahranienich veci Ceskosloven,ske 
socialisticke republiky, 

die nach Auspusm ihrer in .guter und gehöriger kteH se po vymene svych' plnych moci, jez 
Form befundenen Vollmachten folgendes ver- byly shledany v dobre a naIezite forme, dohodli 
einbart haben: takto: 

Artikell Clanek 1 

Die Vertragsstaaten werden bestrebt sein, Smluvni staty budou usilovat 0 to,aby podle 
durch geeignete Maßnahmen Zwischenfälle anmoznosti vhodnymi opatrenimi zabranily inci­
der ge~einsamen Staatsgrenze sowie Schäden, dentüm na spoleenych statnich hranicich, jakoz 
die durm Einwirkung vom Hoheitsgebiet des i skodam, ktere by mohly vzniknout pusobenim 
einen Vertragsstaates auf dem Hoheitsgebiet des z vysostm:ho uzemf jednoho smluvniho statu 
anderen Vertragsstaates entstehen könnten (im na vysostnem Uzemf druheho smluvniho statu 
folgenden "Vorfälle~c genannt), nam Möglichkeit (daIe jen "udalosti"}. 
zu verhindern. . 
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Artikel 2 

Die Vertragsstaaten bilden zur Untersuchung 
allfälliger Zwischenfälle an der gemeinsamen 
Staatsgrenze sowie zur Feststellung von Schäden, 
die durch Einwirkung vom Hoheitsgebiet des 

'einen Vertragsstaates auf dem Hoheitsgebiet des 
anderen Vertragsstaates entstehen, eine öster­
reichisch-tschechoslowakische Kommission zur 
Untersuchung von Vorfällen an der gemeinsamen 
Staatsgrenze (im folgenden "Kommission" ge­
nannt). 

Artikel 3 

(1) Die Kommission setzt sich aus acht Mit­
gliedern zusammen. Jeder Vertragsstaat bestellt 
vier Kommissionsmitglieder, die die Delegation 
des betreffenden Vertragsstaates bilden; ihre Mit­
glieder können sich vertreten lassen. Jede Dele­
gation kann nach Erfordernis Experten und 
Hilfskräfte beiziehen. 

CIanek 2 

SmIuvni staty zfizuji k ~etreni pfipadnych 
incidentu na spoleenych statnich htanicich, jakoz 
i ke zjiSfovani skod vzniklych pUsobenim z 
vysostneho uzemi jednoho smIuvniho statu na 
vysostnem uzemi druheho smIuvniho statu 
Rakousko-eeskoslovenskou komisi k setreni uda­
losti na spoleenych statnich hranidch (dale jen 
"Komise"). 

Clanek 3 

(1) Komise je osmielenna. Smluvni staty urCi 
po ctyrech Clenech Komise, ktefi tvofi delegaci 
pfislusneho smluvniho statu; jeji Clenove se 
mohou dat zastupovat. Ddegace mohou primat 
podle sve potreby experty a pomocne sily. 

(2) Jeder Vertragsstaat bestimmt aus dem (2) Smluvni stäty ure! z fad Clenu svych 
Kreis der Mitglieder seiner Delegation deren Lei- delegad jejich vedouci a zastupce. 
ter und dessen Stellvertreter. 

(3) Die Vertragsstaaten notifizieren einander 
auf diplomatischem Weg den Namen des Leiters 
ihrer Delegation sowie den seines Stellvertreters. 

(4) Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten seiner 
Delegation einsdtließlich der Kosten der von ihr 
beigezogenen Experten und Hilfskräfte. 

Artikel 4 

Die Kommission tritt zu außerordentlichen 
oder ordentlichen Tagungen zusammen. 

ArtikelS 

(3) Smluvni staty si oznami diplomatickou 
cest~U' jmena vedouclch svych ddegacl a jejich 
zastupcü. 

(4) Smluvni staty hradi naklady svych delegaci 
veetne nakladü na jimi pfizvane experty a 
pomocne sUy. 

'CIanek 4 

Komise se schazi k mimofädnym nebo fädnym 
zasedanim. 

CIanek 5 

(1) Zu den außerordentlichen Tagungen tritt (1) K mimoradnym zasedänim se Komise 
die KommissioJ;1 auf Einladung eines Delegations- schäzi na Zädost jednoho z vedoudch ddegad. 
leiters zusammen. . 

(2) Die Einladung ist an den Leiter der anderen 
Delegation auf kürzestem Weg, nach Möglichkeit 
fernmündlich, zu richten. In der Einladung ist 
der Vorfall zu beschreiben sowie der Ort und die 
Zeit des Zusammentreffens vorzuschlagen. 

(3) Die' Kommission tritt spätestens innerhalb 
24 Stunden nach Empfang der Einladung zu­
sammen. 

(2) 2adost se predava vedoucimu dr~he 
delegace nejkratsi cestou, pokud je to mozne 
telefonicky. V zadosti se uvede podstata udalosti 
a navrhne misto a doba setkäni. 

(3) Komise se sejde nejpozdeji do 24 hodin 
od pfijeti zadosti. 

Artikel 6 Clanek 6' 

, Zu den ordentlichen Tagungen tritt die Kom- (1) K radnym zasedänim se Komise schäzi 
missiqn mü+destenseinmal jährlich wechselweise nejmene jednou roene, stfidave na vysostnych 
auf den Hoheitsgebieten der Vertragsstaaten zu- uzemich smluvnich statü. 
sammen. 

(2) Der Or:t und die Zeit des Zusammen- (2) Misto a dobasetkani budou v techto 
treffens werden in diesen F.ällen auf diplomati- pfipadech dohodnuty diplomatickou cestou. 
schem Weg vereinbart. 
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Artikel 7 Clanek 7 
Die Vertragsstaaten haben sicherzustellen, daß Smluvni staty zabezpeci, aby vsechny stopy 

alle Spuren und Beweise, die sich auf einen Vor- a dukazy, ktere se vztahuji k udilosti, zustaly 
fall beziehen, erhalten bleiben. zachovany. 

Artikel 8 

(1) Die Kommission ist auf Verlangen emer 
Delegation verpflichtet, die Untersuchung eines 
Vorfalles an Ort und Stelle vorzunehmen. Die 
Kommission einschließlich der Experten und 
Hilfskräfte ist berechtigt, bei der Erfüllung dieser 
Aufgabe das Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten 
zu betreten und ihre Tätigkeit zu jeder Tages-, 
erforderlichenfalls auch Nachtzeit, auszuüben. 

(2) Die Kommission einschließlich der Experten 
und Hilfskräfte ist dabei berechtigt, die Staats­
grenze auch außerhalb der für den allgemeinen 
Reiseverkehr bestimmten Grenzübergänge im 
Beisein des zuständigen Grenzkontrollorgans des 
anderen Vertragsstaates zu überschreiten. 

Artikel 9 

(1) Den Vorsitz in der Kommission führt am 
erstenVerhandlungstag einer außerordentlichen 
Tagung der Delegationsleiter, auf dessen Ein­
ladung die Kommission zusammengetreten ist. 
Den Vorsitz am ersten Verhandlungs tag einer 
ordentlichen Tagung führt der Delegationsleiter 
jenes Vertragsstaates, auf dessen Hoheitsgebiet 
die Tagung stattfindet. In der Folge wechselt der 
Vorsitz täglich. 

(2) Die Kommission gibt sich die Geschäfts­
ordnung selbst. Die Verhandlungssprach~n sind 
Deutsch und Tschechisch bzw. Slowakisch. 

(3) über jede Tagung der Kommission ist ein 
Protokoll in deutscher und tschechischer bzw. 
slowakischer Sprache in zwei Urschriften, die von 
den Delegationsleitern zu unterfertigen sind,zu 
verfassen. 

(4) Jede Delegation führt Hartdruck- und 
Farbstempel mit dem Wappen ihres Staates, dem 
Namen der Kommission und der Bezeichnung 
der Delegation. 

Artikel 10 

(1) Die Kommission hat für ihre Untersuchun­
gen und Feststellungen alle zur Verfügung ste­
henden Beweismittel heranzuziehen, einschließ­
lich der von den Delegationen vorgelegten Unter­
lagen. 

Chinek 8 

(1) Komise je na Zidost jedne z delegad 
PQvinna provest setreni na miste udalosti. 

. Komise, vcetne expertu a pomocnych sil,je 
oprivnena pfi plneni tohoto ukolu vstupovat 
na vysostne uzemi smluvnich statu a vykonavat 
svoji einnost v kterekoIiv denni, v pHpade 
potreby i nocru dobe. 

(2) Komise, vcetne expertu a pomocnych sil, 
je pHtom opravnena prekracovat statni hranice 
i mimo hranicni prechody urcene pro verejny 
cestovni ruch, a to za pfitomnosti' pi'islusneho 
pohranieniho kontrolniho organu druheho 
smluvniho statu. 

CIanek 9 

(1) Prvy denjednani mimoradneho zasedani 
predseda Komisi vedoud delegace, na jehoz 
Zidost se Komise sesla. Prvy den jednani radneho 
zasedaru predseda vedouci delegace smluvniho 
statu, na jehoz vysostnem uzemi se zasedani 
kona. Pote se predsednictvi denne stHda. 

(2) Komise si stan~vi jednad rad. Jednacimi 
jazyky jsou nemcina a cestina nebo slovenstina. 

(3) 0 kaidem zasedaru Komise se sepiSe 
protokol v nemeckem a ceskem nebo slovenskem 
jazyku, a to ve dvou vyhotovenich, ktera podepiSi 
vedoud delegad. 

(4) Delegace pouZivaji pecetidlo a razitko se 
znakem sveho statu, nazvem Komise a oznacenim 
delegace •. 

Clanek 10 

(1) Komise vyuziva pro sva setreni a zjisteni 
vsechny dukazru prostI:edky, ktere jsou k dispo­
zici, vcetne podkladu predlozenych delegacemi. 

(2) Die Delegationen werden bemiiht sein, (2) Delegace budou usilovat 0 to, aby podle 
nach Lage des Falles auf die gütliche Regelung povahy pHpadu byla vznikla skoda vyHzena 
eines entstandenen Schadens hinzuwirken. smirnou cestou. 

Artikel 11 Clanek 11 

(1) Das Protokoll hat die Ergebnisse der Unter- (1) Protokol musi obsahovat vysledky setreni 
suchungen und die Feststellungen der Kommission a zjisteni Komise, jakoz i pHpadne navrhy k 
sowie allfällige Vorschläge zur Verhinderung von zamezeni udilosti. Pokud by Komise nedosahla 
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Vorfällen Zu enthalten. SoweIt die Kommission 
kein Einvernehmen erzielen sollte, sind die unter­
schiedlichen Ansichten im Protokoll festzuhalten. 

(2) Das Protokoll ist den Regierungen der 
Vertragsstaaten vorzulegen. 

Artikel 12 

(1) Die Mitglieder der Kommission, die 
Experten und Hilfskräfte dürfen zur Erfüllung 
der in Artikel 2 genannten Aufgaben ohne Sicht­
vermerk, jedoch mit einem ,gültigen Reise­
dokument eines Vertragsstaates an den für den 
allgemeinen Reiseverkehr bestimmten. Grenz­
übergängen die Staatsgrenze überschreiten und 
sich für die Dauer der Erfüllung dieser Aufgaben 
auf dem Hoheitsgebiet des anderen VertragS'­
staates aufhalten, wenn sie 

a) an einer außerordentlichen Tagung teil­
nehmen und der Grenzübertritt an dem 
in der Einladung bezeichneten Grenzüber­
gang erfolgt, . 

b) an einer ordentlichen Tagung teilnehmen 
. und der Grenzübertritt an einem Grenz­
übergang und zu einem Zeitpunkt erfolgt, 
die 24' Stunden vorher dem Leiter der 
Delegation des anderen Vertragsstaates be­
kanntgegeben wurden. 

(2) In jenen Fällen, in denen eine sichtver­
merksfreie Einreise gemäß Absatz 1 nicht vor­
gesehen ist, werden die Vertragsstaaten den Mit­
gliedern der Kommission, den Experten und 
Hilfskräften zwecks Teilnahme an einer Tagung 
die für die Einreise und den Aufenthalt erfor­
derlichen Sichtvermerke unverzüglich und 
kostenfrei erteilen, wenn der Antragsteller im 
Besitz eines gültigen Reisedokumentes des' . 
anderen Vertragsstaates ist. 

(3) Beim Grenzübertritt gemäß Artikel'8 Ab­
satz' 2 ist keine Sonderbewilligung erforderlich. 

(4) Die Mitglieder der Kornrnission, die Ex­
perten und Hilfskräfte dürfen bei der Erfüllung 
der in diesem Vertrag vorgesehenen Aufgaben 
auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertrags­
staates die Dienstuniform, jedoch keine Waffe 
tragen. 

Artikel 13 

(1) Die Mitglieder der Kommission, die 
Experten und Hilfskräfte dürfen auf dem 
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates wegen 
der Durchführung der' in diesem Vertrag vor­
gesehenen Aufgaben auch nach deren Beendigung 
nicht verfolgt werden. Sie. unterliegen während 
des. durch diese Aufgaben bedingten Aufenthaltes 
auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertrags­
staates keiner Festnahme oder Haft irgend­
welcher Art; dies gilt nicht in Fällen, in denen 

jednomyslnosti, budqu rozdiin6 nizory uvedeny 
v protokole. 

(2) Protokol se predklada vladam smluvnich 
statu. 

Clanek 12 

(1) Clenove Kornise, experti a pomocne sily 
mohou k plneni ukolu uvedenych v Clanku 
2 teto Smlouvy bez vizove povinnosti, avsak s 
platnym cestovnim dokladem jednoho smluvniho 
statu, na hranienich prechodech ureenych pro 
verejny cestovni ruch prekraeovat statni hranice 
a . zddovat se po' dobu plneni techto ukolu 
na vysostnem uzemi druheho smluvniho SUtu, 
jestlize se zueastni: 

a) rnimoradneho zasedani a k prekroeeni 
sutnich hranic dojde na hranienim prechodu 
oznaeenem v zadosti, 

b) radneho zasedani a k prekroeeni statnich 
hranic dojde na hraniCnim prechodu a v 
dobe oznamenych 24 hodiny predem vedou­
dmu delegace druheho smluvniho statu. 

(2) V pHpadech, kdy se nepredpoklada bez­
vizovy vstup podle odstavce 1, udeIi smluvni 
staty za ueelem ueasti na zasedani elenum Komise, 
expertum a pomocnym silam neprodlene a 
bezplatne pro vstup a pobyt potrebna viza, ma-li 
zadatel platny cestovni doklad druheho smluvniho 
statu. 

(3) PE prekracovani statnich hranic podle 
clanku 8 odstavce 2 teto Smlouvy se nevyzaduje 
zvIastnf povoleni. 

(4) Clenove Kornise, experti a pomocne sily 
mohöu pH plneni ukolu vyplyvajidch z teto 
Smlouvy nosit na vysostnem uzemf druheho 
smluvniho statu sluzebni stejnokroj, nikoliv vsak 
zbran. 

Clanek 13 

(1) Clenove Kornise, experti a pomqcne sily 
nesmeji byt na vysostnem uzemi druheho smluV'~ 
niho statu pro vykon ukolu vyplyvajidch z teto 
Smlouvy stihani ani po jejich skoneeni. Behem 
pobytu na vysostnem uzemf druheho smluvniho 
statu podmfnenem ternito ukoly nesmeji byt 
jakymkoliv zpusobem zaddeni nebo zatceni; 
toto se nevztahuje na pHpady, budou-li pHstizeni 
pri spachani umyslneho trestneho Cinu, za ktery 
podle prava pHslusneho smluvniho statu muze 
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sie bei einer vorsätzlich begangenen Straftat, die 
nach dem Recht des betreffenden Vertragsstaates 
mit mehr als fünf jähriger gerichtlicher Freiheits­
strafe bedroht ist, auf frischer Tat betreten 
werden. 

(2) Die für ihren persönlichen Gebrauch erfor­
derlichen Gegenstände sowie die von ihnen mit­
geführten Materialien, Land- und Wasserfahr­
zeuge, Geräte, Unterlagen, Dokumente und 
Stempel dürfen nicht beschlagnahmt werden. 

(3) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, für 
den persönlichen Schutz und die körperliche 
Sicherheit der Mitglieder der. Kommission, der 
Experten und Hilfskräfte sowie für die Unver­
letzlichkeit ihrer zur Ausübung ihrer Tätigkeit 
mitgeführten Unterlagen, Dokumente und 
Stempel zu sorgen. 

(4) Wird ein Mitglied der Kommission, ein 
Experte oder eine Hilfskraft eines Vertragsstaates 
bei der Durchführung von Aufgaben, die ihm 
nach diesem Vertrag obliegen, durch einen Un­
fall, der durch die vom anderen Vertragsstaat 
mit Beziehung auf die Staatsgrenze getroffenen 
Vorkehrungen verursacht worden ist, getötet 
oder verletzt oder wird eine Sache, die er an 
sich trägt oder mit sich führt, beschädigt oder 
vernichtet, so hat der Vertragsstaat, der den 
Geschädigten entsandt hat, dem Berechtigten den 
vollen Schaden zu ersetzen, sofern nicht der 
Geschädigte den Unfall vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verschuldet hat; alle übrigen Fragen 
des Schadensersatzes bestimmen sich nach dem 
Recht dieses Vertragsstaates~ . 

(5) Wird ein Anspruch nach Absatz 4 gegen 
einen Vertragsstaat geltend gemacht, so hat dieser 
den anderen Vertragsstaat hievon unter über­
mittlung der vorhandenen Unterlagen auf diplo­
matischem Weg in Kenntnis zu setzen. Dieser 
hat die erforderlichen Untersuchungen anzu­
stellen und seine Stellungnahme innerhalb ange­
messener Frist auf gleichem Weg abzugeben. 

(6) Soweit der eine Vertragsstaat nach Absatz 4 
Schadenersatz geleistet hat, wird ihn der andere 
Vertragsstaat entschädigen. Auch für sonstige 
Leistungen, die der eine Vertragsstaat im Zu­
sammenhang mit ·dem Unfall auf Grund eines 
Rechtsanspruches erbracht hat, hat ihm der 
andere Vertragsstaat unter der Voraussetzung, 
daß der Geschädigte den Unfall nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verschuldet hat, Entschädi­
gung zu leisten. 

Artikel 14 

(1) Materialien, die aus dem Hoheitsgebiet des 
einen Vertragsstaates in das Hoheitsgebiet des 
anderen Vertragsstaates. zur Durchführung der 
in diesem Vertrag vorgesehenen Aufgaben ein­
gebracht werden, sind von allen Ein- und Aus-

byt ulozen trest odnetl svobody vyssi nez pet 
let. 

(2) Predmety nutne pro jejich osobnI potrebu, 
jakoz i material, vozidla, plavidla, naradf, pod­
klady, doklady a razitka, ktere maji s sebou, 
nesmeji byt zabaveny. 

(3) Smluvnf staty se zavazuji postarat se 0 

osobni ochranu a fyzickou bezpeenost Clenu 
Kornise, expertü a pomocnych sil, jakoz i 0 

nedotknutelnost jejich podkladü, dokladü a 
razftek, ktere maji 5 sebou pro vykon sve Cin-
nosti. . 

(4) Bude-li elen Kornise nebo expert anebo 
pomocna sfla jednoho smluvnfho statu pH 
vykonu ukolü, kterymi byl poveren podle teto 
Smlouv'y, vdüsledku nehody zpüsobene opatfe­
nfrni druheho smluvniho statu tykajfdmi se 
statnfch hranic usmrcen nebo zrahen, nebo 
bude-li vec, kterou ma 5 sebou, poskozena 
nebo znicena, poskytne nahradu plne skody 
opravnenemu smluvni stat, ktery poskozeneho 
vyslal, pokudposkozeny nezavinil nehodu 
umyslne nebo hrubou nedbalostf; vsechny ostatni 
otazky nahrady skody se Hdi pravem tohoto 
smluvniho statu. 

(5) Bude-li vüCi jednomu ze smluV'nich statü 
uplatnen narok podle odstavce 4, vyrozumi 0 

tom diplomatickou cestou druhy smluvni stat 
spolu s predanfm podkladü, ktere ma k dispozici. 
Drohy smluvni stat provede potrebna setrenf .a 
sdeIf k tomu stejnou cestou v pHmerene lhüte 
sve stanovisko. 

(6) Pokud, smluvni stat poskytl podle od­
stavce 4 nahradu skody, odskodni ho druhy 
smluvni stat. Take zajina plneni, ktera poskytl 
jeden smluvni stat v souvislosti s nehodou na 
zaklade pravnfho naroku, mu poskytne druhy 
smluvni stat nahradu za predpokladu, ze pos­
kozeny nezavinil nehodu umyslne' nebo hrobou 
nedbalosti. 

Clinek 14 

(1) Material k provadeni ukolü vyplyvajidch 
z teto Smlouvy prevazeny z vysostneho uzemi 
jednoho smluvniho statu na vysostne uzemi 
druheho smluvniho stlitu je osvobozen odvsech 
dovoznfch a vyvoznich poplatkü'za predpokladu, 
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fuhrabgaben befreit unter der Voraussetzung, 
daß sie nach Durchführung der Aufgaben wieder 
rückgeführt werden, es sei denn, die Rückführung 
unterbleibt wegen völliger Abnützung oder 
Untergangs der Materialien. 

(2) Die Mitglieder der Kommission, die 
Experten und Hilfskräfte dürfen zu ihrem per­
sönlichen Gebrauch Reisegut einschließlich 
Lebensmittel, Getränke, Medikamente und 
Tabakwaren in einer der Dauer des Aufenthaltes 
auf dem Hoheitsgebiet des anderen Vertrags­
staatesangemessenen Menge frei von Ein- und 
Ausfuhrabgaben mitführen. 

(3) Waren, die nach den Absätzen 1 und 2 
abgabenfrei bleiben, sind von Ein- und Ausfuhr­
verboten sowie von Ein- und Ausfuhrbeschrän­
kungen befreit. 

(4) Die Vertragsstaaten sichern einander für 
die Ein-, Aus- und Durchfuhr der zur Durch­
führung der in diesem Vertrag vorgesehenen 
Aufgaben benötigten Waren eine erleichterte 
Zollabfertigung und -überwachung zu. Insbeson­
dere kann von der Ausstellung von zollamtlichen 
Befunden Abstand genommen werden. 

Artikel 15 

Die Mitglieder der Kommission, Experten und 
Hilfskräfte sind zur Verschwiegenheit gemäß den 
en tsprechenden Vorschriften des Vertragsstaates, 
der sie entsandt hat, verpflichtet. 

Artikel 16 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung. 
Die Ratifikationsurkunden werden in Wien aus­
getauscht. 

(2) Dieser Vertrag tritt am sechzigsten Tag 
nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden 
in Kraft und bleibt für die Dauer eines Jahres 
in Geltung. Sofern ihn einer der Vertragsstaaten 
nicht sechs Monate vor Ablauf seiner Geltung 
kündigt, verlängert sich die Geltung des Ver­
tragesjeweils um ein weiteres Jahr. 

ze bude po provedeni ukolü vyvezen zpet, ledaze 
by se zpetny vyvoz. neuskutecnil pro upine 
opotrebeni nebo zanik materialu. 

(2) Clenove Komise, experti a pomocne sily 
mohou vzit s sebou pro svou osobni podebu 
cestovni potreby vcetne potravin, napojü, Iekü 
a tabakovych vyrobkü bez dovoznich a vyvoznich 
poplatkü v mnozstvi pfimerenem delce pobytu na 
vysostnem uzemi drilheho srnluvniho statu. 

(3) Zbozi, ktere podle odstavcu 1 a 2 poplatküm 
nepodIeha, je osvobozeno od dovoznich a 
vyvoznich zakazü a omezeni. 

(4) Srnluvni' staty vzajemne zajisti pro dovoz, 
vyvoz a prüvoz zbozi podebneho k provedeni 
ukolü vyplyvajicich z teto Srnlouvy ulevy pfi 
celnim projednavani a dohledu. Zejmena müze 
byt upusteno od vystavovani celnich dokladü. 

CIarrek 15 

Clenove Komise, experti apomocne sily jsou 
povinni zachovavat mlcenlivost podle pfislusnych 
predpisü smluvniho statu, ktery je vyslaI. 

Clanek 16 

(1) Tato Smlouva bude ratifikovana. Ratifi­
kacni Iistiny budou vymeneny ve Vidni. 

(2) Tato Smlouva vstoupi v platnost sedesaty 
den po vymene ratifikacnich Iistin a züstane v 
platnosti po dobu jednoho roku. Pokud ji 
jeden ze smluvnich statü sest mesicu pred 
uplynutim jeji platnosti nevypovi, prodluzuje 
se platnost Smlouvy vzdy na dalSi rok. 

Zu Urkund dessen haben die Bevöllmächtigten Na dükaz toho zmocnenci tuto Smlouvu 
diesen Vertrag unterzeichnet. und mit Siegeln podepsali a opatfili pecetemi. 
versehen. 

Geschehen zu Prag, am 21. Dezember 1973, 
in ,zwei Urschriften, jede in deutscher und 
tschechischer Sprache, wobei beide Texte glei­
chermaßen verbindlich sind. 

Für die Republik österreich: 

Schlumberger m. p. 

Für die Tschechoslowakische Sozialistische 
Republik: 

Ing. Bohuslav Chi'ioupek m. p. 

Darro v Praze dne 21. prosince 1973 ve dvou 
vyhotovenich, kazde v jazyku nemeckem a 
ces kern, pficemz obe zneni maji stejnou platnost. 

Za Rakouskou republiku: 

Schlumberger m.p. 

Za Ceskoslovenskou sodalistickou repubIiku: 

Ing. Bohuslav Chnoupek m .. p.' 

1102 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 9

www.parlament.gv.at



/ 

H02 der Beilasen 7 

, Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

1. Der Vertrag zwischen der Republik Oster­
reich und der Tschechoslowakischen Sozialisti­
schen Republik Uber das Verfahren zur Unter­
suchung von Vorfällen an der gemeinsamen 
Staatsgrenze hat gesetiändernden bzw. gesetzes­
ergänzenden Charakter und bedarf daher gemäß 
Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung durch 
den Nationalrat. Hingegen ist keine Bestimmung 
des Vertrages verfassungsändernd. Eine spezielle 
Transformation ist nicht erforderlich. 

~ 2. Auf Grund des am 31. Oktober 1964 in 
Budapest unterzeichneten Vertrages zwischen der 
Republik österreich und der Ungarischen Volks­
republik über das Verfahren zur Untersuchung 
von Vorfällen an der gemeinsamen Staatsgrenze 
(BGBl. Nr. 73/1965) wurde eine Gemischte Unter­
suchungskommission errichtet, deren Tätigkeit 
wesentlich zur Entspannung der Situation an 
der österreichisch-ungarischen Staatsgrenze bei-
getragen hat. ' 

Es lag daher nahe, einen analogen Vertrag 
auch mit der CSSR abzuschließen. Die dies­
bezüglichen Verhandlungen begannen im März 
1973 in Wien und wurden im Mai desselben 
Jahres in Prag fortgesetzt:. Die Paraphierung 
erfolgte am 18. Mai 1973. Am 21. Dezember 
1973 wurde der Vertrag von den Bevollmächtig­
ten der beiden Vertragsstaaten in Prag unter-
zeichnet. ' 

Die durch die Untersuchungskommission auf 
raschestem Wege vorzunehmende Sachverhalts­
darstellung hat den großen Vorteil, daß dadurch 
der Zeitraum zwischen dem Ereignis' und der 
Klärung des Hergangs wesentlich verkürzt 
werden kann. Damit ist auch einer rascheren und 
vollständigeren gegenseitigen Information und 
der Versachlichung der Streitfrage gedient; dies 
kann sowohl der einvernehmlichen Lösung des 
konkreten Zwischenfalls als auch den beider­
seitigen Beziehungen förderlich sein. 

3. Die Einrichtung zwischenstaatlicher Unter­
suchungskommissionen ist heute ein vielfach ver­
wendetes Mittel zwischenstaatlicher Streitbereini­
gung. Untersuchungskommissionen waren erst-

malig im Haager Abkommen zur friedlichen Er­
ledigung von Streitigkeiten vom 29. Juli 1899 
vorgesehen und haben seit1:ter, insbesondere seit 
den zwanziger Jahren, ständig an Bedeutung ge­
wonnen, wobei ihnen in vielen Fällen auch Schlich­
tungsfunktionen übertragen worden sind. Die Un­
tersuchungskommission, wie sie der vorliegende 
Vertrag vorsieht, hat in erster Linie Unter­
suchungsfunktion; da sie aber den beiden Regie­
rungen im Zusammenhang mit den Unter~ 
suchungsergebnissen im Einzelfall auch Vorschläge 
erstattell; kann, läßt ihre Einrichtung erwarten, 
daß den beiden Vertragsparteien Anregungen für 
eine annehmbare Lösung bei der Bereinigung 
von Vorfällen an der Grenze nähergebracht 
werden und damit auch der Weg zur raschen 
Bereinigung von Vorfällen eröffnet wird. 

. H. Besonderer Teil 

Zum Art. 1: 
In diesem Artikel bekrähigen die Vertrags­

staaten ihre Absicht, Zwischenfälle an der ge­
meinsamen Staatsgrenze sowie Schäden, die durch 
Einwirkung vom Hoheitsgebiet des einen Ver­
tragsstaates auf dem Hoheitsgebiet des anderen 
Vertragsstaates entstehen könnten, nach Mög­
lichkeit zu verhindern. 

Zum Art. 2: 
Art. 2 sieht die Bildung einer gemeinsamen 

österreichisch-tschechoslowakischen Kommission 
zur Untersuchung von Vorfällen an der Staats­
grenze (im folgenden "Kommission" genannt) 
vor, die Grenzzwischenfälle untersuchen soll, auch 
wenn diese ohne Schadensfolgen geblieben sind. 
Die gleiche Kommission wird auch Schäden fest­
zustellen haben, die durch Einwirkungen vom 
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates ent­
standen sind. 

Zum Art. 3: 
Dieser Artikel legt die Zusammensetzung der 

Kommission fest und bestimmt, daß auch 
Experten und Hilfskräfte zu ihrer Unterstützung 
beigezogen werden können. Der Artikel regelt 
schließlich, in welchem Ausmaß die Vertrags­
staaten die Kosten, die aus der Tätigkeit der 
Kommission entstehen, zu tragen haben. 
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Durch Abs. 3 dieses Artikels soll gewährleistet 
werden, daß die Leiter beider Delegationen und 
ihre Stellvertreter im Dienstrang möglichst 
gleichgestellt sind. 

Zum Art. 4: 

Art. 4 sieht außerordentliche und ordentliche 
Tagungen der Kommission vor. 

Zum Art. 5: 

Diese Bestimmung regelt das Verfahren be­
treffend die Einberufung einer außerordentlichen 
Tagung der Kommission. ;Es ist hiebei im Inter­
esse einer raschen Untersuchung vorgesehen, daß 
diese Einladung möglichst fernmündlich erfolgt 

'sowie daß die Kommission längstens binnen 
24 Stunden, gerechnet vom Zeitpunkt der Ein-
ladung, zusammentritt. . 

Zum Art. 6: 

Gemäß. Art. 6 finden die ordentlichen Tagun­
gen der Kommission einmal jährlich wechsel-· 
weise auf den Hoheitsgebieten der Vertrags­
staaten statt. Anläßlich der ordentlichen Tagun­
gen sollen alle jene Ereignisse an der gemeinsamen 
Staatsgrenze besprochen werden, die nicht so 
gravierend waren, daß sie den Anlaß zur Ein­
berufung einer außerordentlichen Tagung bil­
deten. Ort und Zeit des Zusammentreffens 
werden auf diplomatischem Weg vereinbart. 

Zum Art. 7: 

Im Art. 7 verpflichten sich die Vertragsstaaten 
sicherzustellen, daß alle Spuren und Beweise, 
die sich auf einen Vorfall beziehen, erhalten 
bleiben. 

Zum Art. 8: 

Dieser Artikel hat den Zweck, die Kommission 
in die Lage zu versetzen, ihrer Aufgabe ohne 
Behinderung nachzukommen. Sie wird daher ver­
pflichtet, auf Verlangen einer Delegation die 
Untersuchung des Vorfalles an Ort und Stelle 
und zu jeder Tages- und erforderlichenfalls auch 
Nachtzeit auszuüben. Hiebei ist die Kommission 
berechtigt, die Staatsgrenze auch außerhalb der 
. für den allgemeinen Reiseverkehr bestimmten 
Grenzübergänge im Beisein des zuständigen 
Grenzkontrollorgans des anderen Vertrags­
staates zu überschreiten. 

Zum Art. 9: 

Art. 9 regelt die interne T~tigkeit der Kom­
mission. Es wird in diesem Artikel unter anderem 
festgelegt, daß die Kommission über jede Tagung 
ein zweisprachiges Protokoll zu verfassen hat. 

Zum Art. 10: 

Gemäß Art. 10 hat 
Verfügung stehenden 
Untersuchungen und 

die Kommission alle zur 
Beweismittel für ihre 
Feststellungen heran-

zuziehen. Die Delegationen werden sich bemühen, 
gegebenenfalls auf die gütliche Regelung des ent­
standenen Schadens hinzuwirken .. 

Zum Art. 11: 

Es wird darin der Inhalt des Protokolls ge­
regelt. Dieses ist den Regierungen der Vertrags­
staaten vorzulegen. 

Zum Art. 12: 

Im Art. 12 Abs. 1 wird die Sichtvermerks­
pflicht für. Inhaber von gültigen Reisedokumen­
ten im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten 
aufgehoben, um den Mitgliedern der Kommission 
sowie den Experten und Hilfskräften die Ein­
reise in den anderen Vertragsstaat zum Zwecke 
der Teilnahme an einer außerordentlichen oder 
ordentlichen Tagung zu erleichtern. Im Abs. 2 
wird den Vertragsstaaten die Verpflichtung auf­
. erlegt, in jenen Ausnahmefällen, in denen eine 
sichtvermerksfreie Einreise nach Abs. 1 nicht 
möglich ist, die erforderlichen Sichtvermerke un­
ver'züglich und kostenfrei zu erteilen. Hinsichtlich 
der Inhaber von Diplomatenpässen ist die Sicht 
vermerkspflicht im Verhältnis zwischen den bei­
den Vertragsstaaten .bereits auf Grund eines 
Notenwechsels vom 14. Dezember 1967 (BGBl. 
Nr. 25/1968) aufgehoben worden. 

Zum Art. 13: 

Dieser Artikel sieht in seinem Abs. 1 für die 
Mitglieder der Kommission, für die Experten 
und Hilfskräfte eine zeitlich unbegrenzte 
funktionelle Immunität vor. Eine.Ausnahme von 
dieser Immunität besteht lediglich für den Fall 
der Betretung auf frischer Tat bei einer vorsätz­
lich begangenen gerichtlich strafbaren Handlung, 
die in dem Vertrags staat, in dessen Hoheitsgebiet 
sie begangen worden ist, mit mehr als fünf­
jähriger Freiheitsstrafe bedroht ist. 

Dieser sehr weitgehende persönliche' Schutz 
wird noch durch das im Abs. 2 vorgesehene 
Verbot der Beschlagnahme der Gegenständ~, die' 
von deI} Mitgliedern der Kommission und den 
beigezogenen Experten und Hilfskräften zur Er­
füllung ihrer Aufgabe mitgeführt werden,. sowie 
durch die im Abs. 3 vorgesehene Verpflichtung 
der Vertragsstaaten, für die Unverletzlichkeit der 
genannten Personen und der in Betracht kom­
menden Sachen zu sorgen, ergänzt. 

Im Abs. 4 verpflichten sich die Vertragsstaaten 
für den Fall, daß ein von ihnen entsendetes Mit­
glied der Kommission, ein Experte oder eine 
Hilfskraft bei der Durchführung von Aufgaben, 
die ihm nach diesem Vertrag obliegen, durch 
einen Unfall, der durch die vom anderen Ver­
tragsstaat mit Beziehung auf die Staatsgrenze 
getroffenen Vorkehningen verursacht. worden ist, 
getötet oder verletzt'Yird, dem B'erechtigten 
den vollen Schaden zu ersetzen. Das gleiche soll 
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gelten; wenn eIne Sache, die eine der obgenannten 
Personen an sich trägt oder mit sich führt, be­
schädigt oder vernichtet wird. Bei den oben 
genannten Vorkehrungen ist an Grenzbefesti­
gungen und Grenzsicherungen aller Art gedacht. 

Die Bestimmungen des Abs. 4 sollen es dem 
Geschädigten ersparen, gegen den anderen Ver­
tragsstaat auf Grund dessen bürgerlichen Rechtes 
Schadenersatzansprüche geltend machen zu 
müssen. 

Im Hinblick auf die Besonderheit der im 
Grenzbereich ausgeübten Tätigkeit soll zum Vor­
teil des Geschädigten leichte Fahrlässigkeit den 
Schadenersatz nicht ausschließen. Die übrigen 
Fragen des Schadenersatzes sollen sich nach dem 
Recht des Vertragsstaates richten, dem der Be­
troffene angehört. 

Die im Abs. 5 vorgesehenen Bestimmungen 
sollen sicherstellen, daß durch gemeinsames Be­
mühen beider Vertragsstaaten die Ursachen des 
Unfalls und die Verschuldensfrage in objektiver 
und rascher Weise' geklärt' werden. 

. Falls einVertragsstaat nach Abs. 4 Schaden­
ersatz für Schäden geleistet hat, die aus den tech­
nischen Vorkehrungen an der Staatsgrenze des 
anderen Vertragsstaates resultierten, so ist 
letzterer Vertragsstaat verpflichtet, ihn zu ent­
schädigen. Dies gilt nicht nur für Schadenersatz­
leistungen, sondern auch für solche Leistungen, 
die jener im Zusammenhang mit dem Unfall 
auf Grund eines Rechtsanspruches (z. B, Pension) 
erbracht hat. Analog dem Abs. 4 sollen aber auch 
derartige Leistungen nur regreßfähig sein, wenn 
der Geschädigte den Unfall nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verschuldet hat. 

Zum Art. 14: 

Dieser Artikel trifft Erleichterungen auf dem 
Gebiet des Zollrechtes und der Ein- und Aus­
fuhrbestimmungen. 

Abs. 1 sieht die Befreiung von :Ein- und Aus­
fuhrabgaben für Waren vor, die vom Gebiet 
des einen Vertragsstaates in das Gebiet des 
anderen Vertragsstaates für Zwecke der Durch­
führung des Vertrages vorübergehend eingebracht 
werden. Die Abgabenbefreiung bleibt auch be­
stehen, wenn solche Waren wegen völliger Ab­
nützung oder Unterganges nicht wieder ausge­
führt werden. 

Die im Abs .. 2 festgelegte Abg;l.benbefreiung 
für Reisegut deckt sich im wesentlichen mit dem 
im /§ 34 Abs. 1 des Zollgesetzes 1955 (BGBL 
Nr. 129) normierten Befreiungstatbestand. 

Durch Abs. 3 werden die Waren, die nach den 
Abs. 1 und 2 abgabenfrei bleiben, aus Gründen 
der Zweckmäßigkeit auch von den bestehenden 
Verboten und Beschränkungen der Ein- und 
Ausfuhr befreit. 

Abs. 4 hat Verfassungserleichterungen bei der 
Ein-, Aus- und Durchfuhr der für die Durch­
führung des Vertrages benötigten Waren zum 
Gegenstand; dadurch soll die Wahrung der Zoll­
interessen mit einem Minimum an Verwaltungs­
aufwand ermöglicht werden. 

Zum Art. 15: 

Art. 15 bestimmt, daß auf die Mitglieder der 
Kommission die in ihrem Heimatstaat geltenden 
gesetzlichen Vorschriften über Amtsverschwiegen­
heit Anwendung finden. 

Zum Art. 16: 

Dieser Artikel enthält die Schlußbestimmun­
gen. Die Ratifikationsurkunden sollen in Wien 
ausgetauscht werden. 

Gemäß Abs. 2 wird der Vertrag zunächst nur 
auf ein Jahr abgeschlossen; seine Geltungsdauer 
verlängert': sich jedoch automatisch jeweils um ein 
weiteres Jahr, sofern. er nicht mit einer Fris~ 
von sechs Monaten gekündigt wird. 
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